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zungsfähigen Wohnblocks bzw. Wohnhochhauses an 
den Auftraggeber einschließlich der zur Nutzung der 
Wohnungen erforderlichen Ausbauarbeiten in den 
Kellergeschossen und Nebenräumen sowie der Fer
tigstellung der Hauseingänge, der Aufzüge und der 
Müllschluckanlagen.

(2) Einrichtungen, die nicht zur unmittelbaren Nut
zung der Wohnungen erforderlich sind, wie Einbauten 
von Verkaufsräumen, Lagerräumen und Werkstätten, 
sind nicht in die Normative einzubeziehen.

§ 6
(1) Arbeiten für die Erschließung des Baugeländes 

einschließlich des Taktes Baugrubenaushub und Fun
damentierungsarbeiten sind entsprechend den Festle
gungen im Bauablaufplan durchzuführen. Sie sind 
nicht ii. den Normativen enthalten. Die Normative um
fassen bei der Anwendung von Kollektorsystemen im 
mehrgeschossigen Wohnungsneubau alle Arbeiten ab 
Montagebeginn des ersten Wohngeschosses bis zur 
Übergabe des nutzungsfähigen Wohnblocks und wer
den berechnet, indem die aus der Ziff. 1 der Anlage 
zu dieser Anordnung ermittelten Bauzeiten mit dem 
Faktor 0,95 multipliziert werden.

(2) Für die Durchführung von Wohnungsneubauten 
als Lehrlingsobjekte und für Experimentalbauten kön
nen durch den Bezirksbaudirektor bezirkliche Abwei
chungen festgelegt werden.

§7
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1968 in Kraft.
(2) Die Anordnung vom 12. September 1962 über die 

Anwendung von Bauzeitnormen (Sonderdruck Nr. 356 
des Gesetzblattes) ist für den im § 1 genannten Gel
tungsbereich .nicht mehr anzuwenden.

Berlin, den 11. Januar 1968
Der Minister für Bauwesen 

J u n k e r  
____________1____

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Ermittlung der Normative für den Bauzeitaufvvand 
im industriellen Wohnungsneubau

1. Das Normativ für mehrgeschossige Wohngebäude 
(<, 5 Wohngeschosse) ist auf der Grundlage eines 
Wohnblocks mit 40 WE zu errechnen und beträgt*: 
— im Baugebiet der gemäßigten Klimazone gemäß 

TGL 10 686, Blatt 2 „Bauphysikalische Schutz
maßnahmen — Wärmeschutz“,
• Wandbau 5 Mp 93 Arbeitstage (4,4 Monate)
• Wandbau 2 Mp

mit geschoßhohen Außenwandelementen 
Zentral
heizung 109 Arbeitstage (5,2 Monate)

* Ofenheizung 118 Arbeitstage (5,6 Monate)
• Wandbau 0,8 Mp und 2 Mp — Streifenbau —

Zentral
heizung 135 Arbeitstage (6,4 Monate)
Ofenheizung 151 Arbeitstage (7,2 Monate)

* bei Anwendung von Bauweisen, die zwischen den genann
ten Laststufen liegen, gelten die Normative der nächsthöheren 
Laststufe.

— im Baugebiet der strengen Klimazone gemäß 
TGL 10 686, Blatt 2:
• Wandbau 5 Mp 101 Arbeitstage (4,8 Monate)
• Wandbau 2 Mp

mit geschoßhohen Außenwandelementen
Zentral
heizung 118 Arbeitstage (5,6 Monate)
Ofenheizung 126 Arbeitstage (6,0 Monate)

• Wandbau 0,8 Mp und 2 Mp Streifenbau
Zentral
heizung 143 Arbeitstage (6,8 Monate)
Ofenheizung 162 Arbeitstage (7,7 Monate)

2. Das Normativ für vielgeschossige Wohngebäude
(6 bis ^ 11 Wohngeschosse) ist auf der Grundlage 
eines Wohnblocks mit 100 WE unter Beachtung der 
rechnerisch ermittelten Wohnungen (WE*) zu er
rechnen und beträgt in allen Klimazonen gemäß 
TGL 10 686, Blatt 2: 135 Arbeitstage (6,4 Monate)

3. Das Normativ für Wohnhochhäuser (> 12 Wohn
geschosse) ist auf der Grundlage eines Wohnblocks 
mit 100 WE bzw. der rechnerisch ermittelten Woh
nungen (WE*) zu errechnen und beträgt in allen 
Klimazonen gemäß TGL 10 686, Blatt 2
— Segment- und

Mittelganghäuser 152 Arbeitstage (7,2 Monate)
— Punkthäuser 135 Arbeitstage (6,4 Monate).
Bei Wohnhochhäusern mit mehr als 16 Geschossen 
wird das ermittelte Normativ für jedes weitere 
Wohngeschoß um 10 Arbeitstage verlängert.

4. Zur Ermittlung der rechnerischen Wohnungsanzahl 
(WE*) für einen Wohnblock im vielgeschossigen 
Wohnungsbau und bei Wohnhochhäusern ist die 
Anzahl der Wohnungen entsprechend den Wohn- 
räumen je Wohnungseinheit mit nachstehenden 
Faktoren zu multiplizieren:

Einraumwohnung Faktor 1
Zweiraumwohnung Faktor 1
Dreiraumwohnung Faktor 1,5
Vierraumwohnung und 
größer Faktor 2

5. Das Normativ für Wohnblocks mit mehr oder weni
ger als 40 WE bzw. 100 WE ist wie folgt zu bestim
men:
Normativ
gemäß Ziffern 1, 2 oder 3 + (Faktor X WE-Diffe- 
renz zum Normativ)
Die Faktoren sind für
— mehrgeschossige Wohngebäude

• Wandbau 5 Mp 1,0
• Wandbau 2 Mp mit geschoßhohen

Außenwandelementen 1,28
• Wandbau 0,8 Mp und 2 Mp Streifenbau 1,36

— für vielgeschossige Wohngebäude
und Wohnhochhäuser 0,7

6. Bei Wohngebäuden mit einer oder mehreren Set
zungsfugen, die in der Baudurchführung wie ge
trennte Wohnblocks errichtet werden, ergibt sich 
das Normativ aus der Addition der Bauzeit des 
letzten Gebäudeteiles, das entsprechend den Zif
fern 1, 2 oder 3 dieser Anlage wie für einen frei
stehenden Wohnblock ermittelt wird, und aus den


